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S T A D T  B A D  K I S S I N G E N

BEBAUUNGSPLAN
(STAND 2. ÄNDERUNG)
UNTERER BEIBERICH

GEMARKUNG
REITERSWIESEN





Zwingend 2 Untegeschosse und 1 Obergeschoss, wobei das
oberste Geschoss talseits um 3,00 m zurückzusetzen ist.







Bebauungsplan „Unterer Beiberich“, Gemarkung Reiterswiesen 
 

2. Änderung 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen werden wie folgt geändert: 
 
 
1. Für sämtliche Gebäude, die bergseits nicht mehr als 1 Vollgeschoss haben, werden 

Satteldächer mit einer Dachneigung von 28 – 42 Grad zugelassen. Bei Gebäuden mit 2 
Vollgeschossen werden überall Satteldächer mit 28 – 32 Grad zugelassen. Ausnahms- 

 weise können bei zweigeschossigen Gebäuden Dachneigungen bis 42 Grad 
zugelassen werden, wenn dies städtebaulich vertretbar ist. 

 
2. Für die Dachneigung darf Wellasbest nicht verwendet werden. Kniestöcke sind bis zu 

einer Höhe von 0,50 m zulässig. Dachgauben sind bei Dächern mit mehr als 28 Grad 
Dachneigung zulässig. Die Gesamtlänge der Gauben darf nicht mehr als 1/3 der 
Dachlänge sein. 

 
3.  Die zulässige Traufhöhe bergseits wird bei eingeschossigen Gebäuden mit 3,50 m, bei 

zweigeschossigen Gebäuden mit 6,25 m festgesetzt. Die Traufhöhe bemisst sich 
jeweils auf das natürliche oder das von der Stadt als Bauaufsichtsbehörde festgelegte 
Gelände. 

 
4. Garagen sind grundsätzlich an der im Bebauungsplan festgesetzten Stelle anzuordnen. 

Garagen sind entweder mit Flachdächern oder Satteldächern, die in ihrer Neigung dem 
Hauptgebäude angeglichen sind, jedoch eine niedrigere Festhöhe haben, zu versehen. 

 Für jedes Grundstück wird nur eine Zufahrt mit einer Breite von maximal 6,0 m 
zugelassen. Die Zufahrt soll nach Möglichkeit an einer seitlichen Grundstücksgrenze 
liegen. Die notwendigen Stellplätze sollen so nachgewiesen werden, dass möglichst 
wenig Fläche versiegelt werden muss und die Gestaltung nicht beeinträchtig wird. Sie 
sind insbesondere innerhalb der Baugrenzen bzw. an den dafür vorgesehenen Stellen 
unterzubringen. 

 Soweit andere Lösungen nicht möglich sind, können ausnahmsweise Stellplätze im 
Vorgarten zugelassen werden. Diese sind so anzuordnen, dass sie zur Straße noch 
ausreichend eingegrünt sind (mind. 1,5 m breiter Heckenstreifen) und von der 
Grundstückszufahrt angefahren werden können (keine senkrechte Zufahrbarkeit von 
der Straße). Alle Flächen im Vorgartenbereich sind entsiegelt zu gestalten 
(Rasengittersteine oder Rasenfugenpflaster). 

 
 
Folgender Hinweis wird eingefügt: 
 
1. Es wird empfohlen, das anfallende Dachwasser der Häuser in Sammelbehältern 

aufzufangen und zur Gartenbewässerung zu verwenden bzw. soweit es die 
Bodenverhältnisse zulassen, zu versickern. 
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